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 Veröffentlicht am 18.04.1988

Index

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §37 Abs1;

Beachte

Besprechung in: ÖffD 1988/9, 32;

Rechtssatz

§ 37 BDG darf auch unter Berücksichtigung des § 36 BDG nicht die Bedeutung beigemessen werden, da eine

Mehrbelastung für den Beamten eine Nebentätigkeit darstelle. Eine Mehrbelastung ist - soferne die sonstigen

Voraussetzungen gegeben sind - in erster Linie im Rahmen der Überstundenregelung abzugelten.
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